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Gesamtbeurteilung Monitoringbericht, Zusammenfassung und FAR 

 

Aus Sicht der Verifizierungsstelle können aus dem vorliegenden Projekt für den verifizierten 

Monitoring-Zeitraum Bescheinigungen gemäss der CO2-Verordnung ausgestellt werden. Die 

bescheinigungsfähigen Emissionsverminderungen pro Kalenderjahr sind in der nachstehenden 

Tabelle ausgewiesen. 

 

Die Monitoringunterlagen sind korrekt, die notwendigen Dokumente sind vorhanden. Es gibt keine 

Änderungen in der Methode gegenüber der vorherigen Monitoringperiode.  

 

Es konnten 2 CAR sowie 2 FAR erledigt werden.  

 

Die Verifizierungsstelle bestätigt hiermit, dass das folgende Projekt mithilfe des Monitoringberichts, 

aller notwendigen zusätzlichen Dokumente (siehe Anhang A1) und der Anlagenbesichtigung gemäss 

den Vorgaben der zum Zeitpunkt der Verifizierung aktuellen Vollzugs-Mitteilungen UV-13151 und UV-

20012 des BAFU verifiziert wurde: 

 

0202 Fernwärme Siggenthal AG / Projekt SIBANO 

 

Die Evaluation des Projekts oder Programms hat folgende Emissionsverminderung ergeben:  

 

 [t CO2eq] Bemerkung 

Insgesamt erzielte 

Emissionsverminderung  

2021: 2’713  

Davon 

Emissionsverminderungen 

die laut Abschnitt 3.2 

besonders zu berücksichtigen 

sind  

0   

Emissionsverminderungen 

die von der 

Verifizierungsstelle zur 

Ausstellung empfohlen 

werden [t CO2eq] 

2021: 2’713  

 

Für das nächste Monitoring empfiehlt die Verifizierungsstelle, FAR 1 (R18) und FAR 2 (R18) nochmals 

zu stellen. 

 

 

 Name, Telefon und E-

Mail-Adresse 

Ort und 

Datum: 

Unterschriften 

Verifizierer 

(Fachexperte) 

Quirin Oberpriller, +41 44 205 95 

20, Quirin.oberpriller@infras.ch 

Zürich,  

14.07.2022  

Unterstützung 

Fachexperte  

Anna Ehrler, +41 44 205 95 57, 

anna.ehrler@infras.ch  

Zürich,  

14.07.2022 

 

 
1 www.bafu.admin.ch/uv-1315-d 
2 www.bafu.admin.ch/uv-2001-d 
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Qualitätssicherung 

durch 

Stefan Kessler, +41 44 205 95 

10, stefan.kessler@infras.ch 

Zürich,  

14.07.2022  

Gesamtverantwortlicher Jürg Füssler, +41 44 205 95 37, 

juerg.fuessler@infras.ch 

Zürich,  

14.07.2022  
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1 Angaben zur Verifizierung 

1.1 Verwendete Unterlagen 

 

Version und Datum der Projekt-

/Programmbeschreibung 
Version 4.0 vom 29.20.2018 

Version und Datum des 
Validierungsberichts 

Version 1.0 vom 31.10.2018 

Version und Datum des 

Monitoringberichts 

Version 1 vom 08.07.2022 

Verfügung Eignungsentscheid: 

Datum 

19.03.2019 

Ortsbegehung: Datum 09.06.2021 

Verwendete Liste der 

abgabebefreiten Unternehmen: 

Stand 

31.01.2022 

 

Weitere verwendete Unterlagen, auf denen die Verifizierung beruht, sind in Anhang A1 des Berichts 

aufgeführt. 

 

 

1.2 Vorgehen bei der Verifizierung 

Ziel der Verifizierung 

• Prüfung, ob die nachgewiesenen Emissionsverminderungen die Anforderungen von Art. 5 

CO2-Verordnung erfüllen 

• Prüfung, ob Angaben zum tatsächlich umgesetzten Projekt vollständig und konsistent sind 

• Prüfung der korrekten Erhebung und Darstellung aller relevanten Daten gemäss 

Monitoringkonzept  

• Prüfung der während des Monitorings verwendeten Messeinrichtungen  

• Prüfung, dass die verwendeten Technologien, Anlagen etc. dem Monitoringkonzept 

entsprechen 

• Prüfung der Berechnung der tatsächlich erzielten Emissionsverminderung. 

 

Beschreibung der gewählten Methoden 
Die Prüfung erfolgte gemäss den derzeit aktuellen Vollzugs-Mitteilungen UV-13151 und UV-20011 des 
BAFU. Allenfalls berücksichtigte projektspezifische Unterlagen sind in Anhang A1 aufgelistet. 

 

Beschreibung des Vorgehens / durchgeführte Schritte 

Die Verifizierung wurde in folgenden Schritten durchgeführt: 

• Zusendung aller Daten und Unterlagen inkl. Monitoringbericht und Dokumentation der 

relevanten Inputparameter durch Projektträger 

• Sichtung der Daten, Vollständigkeitsprüfung 

• Erste Checkliste Verifizierung mit CR, CAR, FAR an Projektträger (insgesamt 1 Runde) 

• Antwort Projektträger (inklusive überarbeitetem Monitoringbericht oder Anhängen) 

• Telefonat Gesuchsteller-Verifizierer bezüglich CAR2 

• Entwurf Verifizierungsbericht (inklusive Checkliste) an Projektträger  

• Rückmeldung Projektträger 

• Definitive Version Verifizierungsbericht (inklusive Checkliste) an Projektträger 

 

 

Beschreibung des Vorgehens zur Qualitätssicherung 
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Die von der Kontaktperson eingereichten Dokumente wurden von drei Personen begutachtet (Quirin 

Oberpriller – Projektleitung, Anna Ehrler – Unterstützung Fachexperte, Stefan Kessler – 

Qualitätssicherung). Die an die Kontaktperson gerichteten Listen in Form der Checkliste mit 

CR/CAR/FAR sowie der Bericht wurden von der Prüfstelle erstellt und jeweils einer internen 

Qualitätssicherung unterzogen. Ferner wurden kritische und zentrale methodische Fragestellungen im 

Prüfteam intern diskutiert und die Qualitätsanforderungen an die Robustheit der Methodik und 

Detaillierung der Dokumentation festgelegt. 

 

1.3 Unabhängigkeitserklärung 

Der vom BAFU zugelassene interne oder externe Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom 

BAFU als Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen INFRAS AG) die Verifizierung 

dieses Projekts/Programms (0202 Fernwärme Siggenthal AG / Projekt SIBANO). 

 

Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Verifizierungsstelle (VVS) bestätigen, dass sie – abgesehen 

von ihren Leistungen im Rahmen der Validierung/Verifizierung – von den betroffenen Organisationen 

(insbesondere vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und den Betreibern der einzelnen 

Vorhaben, sofern es sich um ein Programm handelt) sowie deren Beratern unabhängig sind (vgl. VoMi 

VVS, Kap. 4.1). 

 

Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, verpflichtet sich die VVS dazu: 

· keine Projekte zu validieren oder Monitoringberichte zu verifizieren, an deren Entwicklung3 sie 

beteiligt war; 

· bei der Validierung oder Verifizierung eines Projekts keinen Fachexperten, Qualitätsverantwor-

tlichen oder Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form an der Entwicklung 

desselben Projekts beteiligt war; 

· keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der 

Verifizierung einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der Validierung des Projekts beteiligt 

gewesen ist; 

· keine Validierungen und Verifizierungen für Auftraggeber durchzuführen, für die sie an der 

Entwicklung von Projekten oder Programmen beteiligt war. Diese Einschränkungen gelten nur für 

die Projekttypen, welche von diesen Beteiligungen betroffen sind4; 

· keine Projekte für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine Beratung oder 

ein Audit bei der Festlegung von Zielen im Bereich der CO2-Abgabebefreiung durchgeführt hat5; 

· keine Projekte für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine Beratung im 

Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK durchgeführt hat6; 

· die betroffenen Organisationen im Rahmen der Validierung und Verifizierung nicht zu beraten, 

sondern eine unabhängige Prüfung der Unterlagen durchzuführen. Insbesondere dürfen die 

betroffenen Organisationen nicht derart beraten werden, dass die Menge an anrechenbaren 

Emissionsverminderungen systematisch maximiert wird. 

 
3 Explizit, aber nicht abschliessend gelten die Erstellung von Gesuchsunterlagen sowie die Beratung von Erstellern von 
Gesuchsunterlagen als Beteiligung an der Entwicklung. Die Erstellung eines Monitoringberichts gilt ebenfalls als Entwicklung. 

4 Beispielsweise darf ein Unternehmen keine Validierung eines Projekts A des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x 
durchführen, wenn es bereits das Projekt B  
des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x entwickelt hat. Das Unternehmen dürfte hingegen ein Projekt C des Projekttyps 7.1 
für den Auftraggeber x validieren. 

5 Dies betrifft Unternehmen, die mit oder ohne einen Vertrag mit der EnAW oder der act Beratungsleistungen bei der Festlegung 
von Zielen im nonEHS-Bereich erbringen. 

6 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/pe k  
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Die VVS stellt sicher, dass auch der beauftragte Fachexperte, die Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche sowie die von ihm mandatierten externen Fachexperten die vorangehenden 

Anforderungen erfüllen. 

Der Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Veri-

fizierungsstelle bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen im 

Rahmen der Validierung/Verifizierung – vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und seinen 

Beratern unabhängig sind. 

 

 

1.4 Haftungsausschlusserklärung 

Die Informationen, die im Rahmen der Validierung von INFRAS verwendet wurden, stammen vom 

Auftraggeber oder aus Quellen, die INFRAS als zuverlässig einstuft. INFRAS kann jedoch in keiner 

Weise verantwortlich oder haftbar gemacht werden für die Genauigkeit, die Richtigkeit, Vollständigkeit, 

Aktualität oder Angemessenheit der verwendeten Informationen und die von INFRAS auf dieser Basis 

erstellten Produkte, Berichte und Schlussfolgerungen. INFRAS lehnt jegliche Haftung ab für Fehler 

und deren direkte oder indirekte Folgen im Rahmen der bereit gestellten Informationen, den von 

INFRAS erstellten Produkten, den gezogenen Schlüssen und getätigten Empfehlungen. 
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im gesamten Dokument konsistent angegeben 

(Deckblatt und formale Angaben).  

2.3.5  

(1.3 erweitert) 

Der Gesuchsteller ist korrekt identifiziert und identisch 

mit dem Gesuchsteller, der die validierte Projekt-

/Programmbeschreibung eingegeben hat, bzw. 

Änderungen zum Gesuchsteller sind nachvollziehbar 

und ausreichend begründet. 

 X  

2.3.6 Die Angaben zu allen Anpassungen gegenüber der 

Projekt-/Programmbeschreibung sind im Monitoring-

bericht (Kapitel 1.1 des Monitoringberichts) 

dokumentiert und nachvollziehbar beschrieben 

(Hinweis: Die inhaltliche Korrektheit der Anpassungen 

soll in den jeweiligen thematischen Blöcken geprüft 

werden). 

 X  

2.3.7  

(2.7a) 

FARs aus dem Eignungsentscheid oder letzten 

Verfügung zur Bescheinigung der erzielten 

Emissionsverminderungen sind in Kapitel 1.2 des 

Monitoringberichts vollständig aufgeführt (Hinweis: 

Die inhaltliche Korrektheit der FARs soll in den 

jeweiligen thematischen Blöcken geprüft werden). 

 X  

 
 

Die Gesuchsunterlagen sind formal korrekt. 
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3.5.8 

(Umformulierung 

von 5.1.1c) 

Nur wenn 3.5.6 nicht zutrifft: Abweichungen der 

tatsächlichen Kosten und Erlöse gegenüber den in 

der Projekt-/Programmbeschreibung festgelegten 

Werten sind kleiner als 20%. Allfällige Abweichungen 

sind nachvollziehbar begründet.  

X   

3.5.9 

(Umformulierung 

von 5.1.1d) 

Nur wenn 3.5.6 nicht zutrifft: Es liegt keine 

wesentliche Abweichung hinsichtlich 

Wirtschaftlichkeitsanalyse vor. 

X   

3.5.10 Aus Sicht des Verifizierers ist keine erneute 

Validierung wegen wesentlichen Änderungen 

hinsichtlich Wirtschaftlichkeitsanalyse notwendig. 

 X  

3.5.11 

(Umformulierung 

von 5.3.1a/b) 

Nur bei Erstverifizierung, oder wenn 3.5.6 nicht 

zutrifft: Die eingesetzte Technologie entspricht 

derjenigen in der Projekt-/Programmbeschreibung 

(Erstverifizierung) bzw. dem letztem 

Monitoringbericht. Allfällige Abweichungen sind in der 

entsprechenden Tabelle nachvollziehbar 

beschrieben, begründet und angemessen. 

 X  

3.5.12 Nur bei Erstverifizierung, oder wenn 3.5.6 nicht 

zutrifft: Es liegt keine wesentliche Änderung 

hinsichtlich der eingesetzten Technologie vor. 

 X  

3.5.13 Aus Sicht des Verifizierers ist eine erneute 

Validierung wegen wesentlichen Änderungen 

hinsichtlich eingesetzter Technologie nicht 

notwendig. 

 X  

3.5.14 Es liegen keine sonstigen Änderungen vor, die 

möglicherweise eine erneute Validierung bedürften 

(z.B. bei Programmen Änderung der 

Aufnahmekriterien). 

 X  

3.5.15 Aus Sicht des Verifizierers ist eine erneute 

Validierung wegen sonstiger wesentlichen 

Änderungen nicht notwendig. 

 X  

 

Die eingesetzte Technologie entspricht der Projektbeschreibung.  
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Das Fazit zur Gesamtbeurteilung des Monitoringberichtes befindet sich im ersten Kapitel des 

Verifizierungsberichtes. 

 

4 A1 Liste der verwendeten Unterlagen 

 
Siehe Anhang der Monitoringberichts. Speziell relevant sind: 
 
 
Excel-File zur Berechnung der Emissionsreduktionen (inklusive Plausibilisierung): «A6_Monitoring-
Formular_2021.xlsx» 
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5 A2 Frageliste zur Verifizierung  

 

5.1 Clarification Request (CR) 

 

keine 

 

5.2 Corrective Action Request (CAR) 

 

CAR 1 Erledigt  X 

3.3.10 Jeder neue oder geänderte (neu gegenüber Projekt-/Programmbeschreibung resp. 

letztem Monitoringbericht) dynamische Parameter ist vollständig dokumentiert und 

korrekt erhoben (Angaben zur Beschreibung, Wert, Einheit, Datenquelle, 

Erhebungsinstrument/Auswertungsinstrument, Beschreibung Messablauf, 

Kalibrierungsablauf, Genauigkeit der Messmethode, Messintervall und Verantwortliche 

Person sind ausgefüllt). 

Frage (11.05.2022) 

Die dynamischen Parameter habe sich nicht verändert und entsprechen denjenigen des letzten 

Monitoringberichts. Nur die Messwerte haben sich geändert. Bitte beantworten Sie daher die Frage im 

Kapitel 4.3.2. des Monitoringberichts mit «Ja» und löschen sie die Klammerbemerkung «(neu)» bei 

den Messwerten. 

Antwort Gesuchsteller (08.07.2022)  

Wurde erledigt. 

Fazit Verifizierer (11.07.2022) 

Die Angaben in Kapitel 4.3.2. des Monitoringberichts sind nun korrekt. CAR 1 ist somit erledigt. 

 

CAR 2 Erledigt  X 

3.4.2. Die Berechnungen der erzielten Emissionsverminderungen sind korrekt umgesetzt und 

entsprechen den Vorgaben der massgebenden Rahmenbedingungen (Mitteilung UV-

1315, verbindliche Standardmethoden der CO2-Verordnung). 

Frage (10.05.2022) 

Der Heizöleinsatz im Fernwärmenetz von Untersiggenthal übersteigt mit 3.4% Energieanteil die im 
Projektbeschrieb definierten 2.5%, welche als plausibel für die Spitzenlast gelten. Der Grund hierfür ist 
für die Methodik nicht relevant. Grundsätzlich hätte ohne die Fernwärmeleitung dieses Projekts, das 
Netz von Untersiggenthal mit mehr Fernwärme aus der KVA versorgt werden können und der 
Heizöleinsatz wäre geringer gewesen. Deshalb müssen die Heizölemissionen als Leakage in der 
Berechnung der Emissionsverminderungen wie vorgesehen berücksichtigt werden. 

Bitte passen Sie die Berechnung der Emissionsverminderungen und das Resultat entsprechend an. 

Fazit Verifizierer (05.07.2022) 

Der Gesuchsteller hat den Verifizierer in einer telefonischen Besprechung am 01.07.2022 darauf 

hingewiesen, dass in der Projektbeschreibung v4.0 auf Seite 24 steht «Handelt es sich um ein 

technisches Lieferproblem bei  oder bei der KVA Turgi, so wird der höhere Wert akzeptiert, 

und der dynamische Parameter AnteilHEL wird zur Berechnung der Emissionsreduktion auf null 

gesetzt». Dies ist in der vorliegenden Monitoringperiode der Fall (siehe Beschrieb in Kapitel 5.1 des 

Monitoringberichts). Somit muss Leakage für die vorliegende Monitoringperiode gemäss der 

Projektbeschreibung nicht berücksichtigt werden und es ist keine Anpassung der Berechnung der 

Emissionsreduktion nötig. 

Der Verifizierer hat das CAR daher fälschlicherweise erstellt. CAR 2 ist somit obsolet.   
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Antwort Gesuchsteller (08.07.2022)  

Der Punkt wurde auch ausführlich im Validierungsbericht vom 31.10.2018 unter CR 8 behandelt und 

abgeschlossen. 

 

 

 

 

5.3 Forward Action Request (FAR)  

 

FAR die im verifizierten Monitoringbericht berücksichtigt werden mussten und deren Umsetzung. 

 

 

FAR 1 (R18) Erledigt X 

Projektemissionen aus der Verbrennung von Abfällen in einer KVA müssen  

nicht berücksichtigt werden. Damit ist der Anteil ausländischen Abfalls gemeint. Bis anhin  

musste dieser ermittelt und mit einem Emissionsfaktor verrechnet werden, um die   

Projektemission aus der KVA zu ermitteln.  Dies gilt solange nicht mehr bis das BAFU  

anderweitige Anweisungen dazu gibt. Damit ist den Paramater AAusland für die erste  

Monitoringperiode auf null zu setzen.   

Antwort Gesuchsteller (29.04.2022) 

Im Monitoringformular wurde der dynamische Parameter AAusland auf null gesetzt.  

Fazit Verifizierer 

Der Parameter wurde auf null gesetzt. Entsprechend sind die Projektemissionen in dieser 

Monitoringperiode null.  

Dieser FAR ist somit erledigt, muss aber für den nächsten Monitoringzyklus wieder gestellt werden. 

 

FAR 2 (R18): Erledigt X 

Die Wärme, die an Unternehmen geliefert wird, die von der CO2-Abgabe  

befreit sind und die damit in Zusammenhang stehenden Emissionsverminderungen  

(tCO2eq) müssen im Monitoring getrennt ausgewiesen werden. Bescheinigungen für die  

an CO2-abgabebefreite Unternehmen gelieferte Wärme können erst ausgestellt werden,  

wenn eine allfällige Anpassung des Zielpfades im Sinne von Art. 73 CO2-Verordnung  

erfolgt ist.   

Antwort Gesuchsteller (29.04.2022) 

Bestätigungsmail von Infras (Verifizierer) vom 24.01.2022 

Fazit Verifizierer 

Rückmeldung zum ersten Monitoringbericht vom BAFU: Da gemäss KOP alleine die  

Bezügerin der Wärme ist, spielt es in diesem Projekt für das BAFU keine Rolle, welche Firmen die 

 wiederrum mit Wärme beliefert. 

 

 




